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Verordnung 
über die Verbesserung der Entlohnung der 

Arbeiter und Angestellten in den volkseigenen 
und ihnen gleichgestellten Betrieben.

Vom 17. August 1950

Durch die vorfristige Erfüllung des Zweijahr
planes auf der Grundlage der Entfaltung einer brei
ten Masseninitiative, besonders der Aktivisten- und 
Wettbewerbsbewegung, haben die Arbeiter und An
gestellten der volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betriebe in der Deutschen Demokratischen Republik 
einen großen Erfolg im Kampf um den Aufbau un
serer demokratischen Friedenswirtschaft errungen. 
Durch die vorfristige Erfüllung des Zweijahrplanes 
wurden entscheidende Voraussetzungen für den 
weiteren Aufbau unserer Friedenswirtschaft und 
damit für die Verbesserung der Lebenslage der Be
völkerung der Deutschen Demokratischen Republik 
geschaffen.

Diese Erfolge haben bereits zu einer Erhöhung des 
Reallohnes geführt. Das bestehende Lohnsystem 
berücksichtigt jedoch noch nicht in genügenderWeise 
den Unterschied zwischen einfachen und qualifizier
ten Arbeiten sowie die volkswirtschaftliche Bedeu
tung der für die weitere Entwicklung unserer volks
eigenen Wirtschaft entscheidenden Industriezweige.

In Durchführung der im Gesetz der Arbeit vom
19. April 1950 (GBl. S. 349) festgelegten Grundsätze 
wird daher verordnet:

§ 1
(1) Die tariflichen Löhne der in den volkseigenen 

und ihnen gleichgestellten Betrieben beschäftigten 
Arbeiter werden mit Wirkung vom 1. September 1950 
entsprechend anliegender Tabelle erhöht.

(2) Ausgenommen von dieser Lohnerhöhung sind 
die Beschäftigten in der Zigarettenindustrie, im 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (einschL 
der HO-Gaststätten).


